
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/3/19 85/08/0066
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1987

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

ASVG §33 Abs1;

ASVG §500;

GSVG 1938 §223;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 83/08/0159 E 10. November 1983 RS 2

Stammrechtssatz

Dem Umstand der unterlassenen Anmeldung der versicherungsp7ichtigen Person kommt kein selbstständiger

Beweiswert zu, sondern kann in manchen Fällen höchstens im Rahmen der Gesamtbetrachtung der Beweisergebnisse

Bedeutung erlangen.
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